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Bekauntmachung.

Auf höchsten Besehl wird nachstehende neue Wechselordnung für das Grosherzogthum S. Weimar=

Eisenach hiermit auf dem — Wege promulgirt und zu Jedermanns Wissenschaft und
PKachachtung öffentlich bekannt gema

Weimar, den 10. Moy 1319.

Großherzogl. Sächs. Landes/Regierungdas.
von Müller.

Wir Carl Auqgust,
von Gettes Gnaden Srolherzeg zu Sachsen Weimar-Eisenach, Landgraf in Thu-

ringen, Marggraf zu Meissen, gefursteter Graf zu Henneberg, Herr zu Blanken-

hayn, Neustadt und Tautenburg rc. 1.

Auf den Antrag Unserer getreuen Landstande baben Wir, um theils denjenigen Theilen Unseres

Londes, wo bisber kein Wechsclrecht gegolten, die daraus für den Handel entspringenden Vortdeile zu

verschaffen, theils in Unserm gesammten Großberzogthum eine Gleichsörmigkeit in diesem Tbeil der

Gesetgebung herzustellen, durch Unsere Landeregierung zu Eisenach, mit vornehmlicher Berücksthtigung
der Königl. Süächsischen Wechselgesetze, dir nachstehende

Wechselordnung
bearbeiten lassen, und ertheilen derlelben, nach vernommenem Gutachten Unserer hiesigen Landesregie-

rung und erlolgter Zustimmung Unserer getreuen Landstände Hiermit Unsere Landesfärstliche Sanction

mit solgenden Bestimmungen:

1. Sie soll mie dem ersten August des lausenden Jahres In gesehliche Kraft treten.

2. Alle vor diesem Tage vausgestellten Wechsel, so wie die darauf, wenn auch nach jenem Jeit-
pumkt, ersolgten Indossamente, Accepiationen und dergleichen werden in Ansehung ihrerNecitbehi-

digkeit und rechtlichen Gültigkeit lediglich nach den in den verschiedenen Gebietstheilen zeither bellon-
denen Gesetzen beurtheilt.

 Dagegen findet bey allen nach dem 1. August dieles Jahres angebrachten, auf éltere Wechsel

gegründeten Wechselklagen das im vierten Abschnitt der Wechselordnung vorgezeichnete Versahren stan,

ausgenommen in denjenigen Gebietstheilen, wo bisher gar kein Wechselrecht eingesührt war.

4.Mit der Anwendung dieser Wechselordnung treten die in den einzelnen Gebietstheilen biöher
begachenen ##bsshonhnr, namentlich die Weimarische Wechselordnung vom 19. Juli 17926, die Wei-
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onche Gircularbesehle vom 16. August 17671. und 21. Juli 1803, die Leip#iiger Wechselorduung
16872, die Leipziger Handelgerichtsordnung, die Vorschristen im F. 17. bis 18. des Anhangs zur

Pitlanen Kmsächsischen Proceßordnung, die uist Sachs. Bledt vom 4. Septeniber 1660,
Juli1700, 10. Marz 1704, 8. März 1727, 20. April 1736, 16. Juni 1768, 16. November

1776, 15. November 1780, u. s. w., ingleichen die Sihmmngen des Königl. Preutischen allgemeinen

Gesebbuches im 2ten Theil 8. Titcl §. 13 — 1340 und des apsten Titels des 1. Theiles der Königl.

Preuhischen Gerichtordnung, nicht minder die Hessischen Wechselgesetze ausser Wirkung.

Auch das in den allen Dcbsrothenn des Eisenachischen Kreises noch geltende den Judenhandel
betlreffende Mandat vom 29. Juni 1770, so wie die Vorschristen der Fuldaischen Judenordnung von
1751. Und der ersten Fortsetung von gemeinen Bescheide No. Vill., sinden, vom 1. August dieses Jah-

re au, auf Wechselgeschaste wechselsähiger Personen keine weitere Anwendung.

Wir besehlen demnach, daß nachikehende Wechselordnung in Unserm Großherzoy#thum gehörig be-
kannt gemacht und durchgängig besolgt werde, und haben zu dessen Urkunde gegenwärtiges Patent #=

genhändig vollzogen, und Unser Großherzgogliches Insiegel beidrucken lassen.

So geschehen und gegeben Weimar, den 20. April 1819. «

(L. S.) Karl August.
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Wecselordnung.

Erster Abschnitt.
Bon Beghseln überhaupt.

I. Arten.

8. 1.

Wechsel heißen eigene, Ctrockene,) wenn der Aussteller derselben die Zahlung selbst zu leisten
verspricht, gezogene, krassirte, Tratten, wenndieJahlung von einem Dritten geleistet werden soll.

II. Wechselshigkeit.

8.2
Inder Regel kann 2 nach Wechselrecht sich vorbindlich machen und Rechte erwerben, welcher

zultig Pe schliegenkan
C. 3.

Unsébiglich nach Dechsepen zu verölnden find1) Alle activen Diener Kirche und Soldaten vom disieier abwärts

Die übrigen t s Gioil= oder Militoirdienst cbenrn lonen sind zwar wechsellabig
w sie Folge der von ihnen eingegangenen Wechselgeschaste es bis zur wirklichen

udnl der perfönlichen Hast kommen lassen, so ist das ein rechtmäßiger Grund, sie ihres
i s zu entschen.

2)Sek und Handwttkm sosern die lettern nicht zugleich eigentliche Handlungsgeschäfte kreiben.3). Stur
3˙5#*'ienochinvolterlicher Gewalt slehen, sit hatten denn eigene ihrer Verwalkung unter-

worsenes Vermögen.

5) Minderjährige F Beitritt ihres Gopnenee siebaien denn —m——— erlangt6) Weiber, außgenommen, wennsieseböt LKaufmonnegeschal te auf alleinige Rechnungoder in Hesen=
ast mit — beireiben, und in Handelsgeschästen auf die eine oder die andere Ant Wechset-

verbindlichkeiten Einggongen haben.Moralische Persone7

8. 4.

er No. 2 und 6 aulgefühte wechselunscbigen Personen können bep lhrem ordentlichen
7„14 Richter um Beilegung der Wechfelshbigkeit bilten. Der Richter muß sie olsdonn prüsen,

ob sie rie zu Wechselgeschäften ersorderlichen Verstandeskräfre haben, ihnen diewesentlichen elgen
5% Wechselrechts erklären, und auch, jedoch nur im Allgemeinen untersuLaches ob sie tm Gewerbe trel-dessen vsen die Wechselsädigkeit gereichen konn. Findet der Nichter nach drns vor-

ien Untersuchung bei dem Antrag kein Bedenken, so ertheilt er dem Insucherone die Wechlel-
Süa und serugt ihm darüber ein Zeugniß aus

Jedes Gericht hat die Concepte der von ban ausgeserilgten Zeugnisse der Art, sorgsältig zu sammlen.

8. 5
Die Weiber bedursen, so sexrn sie wechselfbig sind, zur gültigen Eingebung von Wechselgeschasten

leints Kormns, und können lich auf dab SCium Vellejenum und auf die sutb. 2i dus mulier
nicht beruse

F 6.

DOle von Wechselunfébigen dzingtgange Weheuatsche laben, die rechtlichtn ienendee aus den ihnen zum Grundllegenden Geschästen an #ch, nach gemeinen Recht, entsprin

Helfétige Personen aber, die an en solchens e#nt Theil dehe#emenipben sind nach lat
iedem andern Thrllnehmer verbunde



4#.

8.7.
Daburch, daß —— sich arglisig für /tübig ausgegeben, — die Wechselverblndlichkeit

eidlich bekröltigt, oder sich gerichelich dazu bekannt haben, entsleht aus den von ihnen einge angenen
Wecselgeschasten eben so nidWohseloeroinonucchcen sic sie, als r—- nachheriges Aushören des
Grundes der Wechselunfähigkeit.

 . S.

Eine einmak entllandene Wechselverbindlichlelt hörk dadurch nicht auf, daß der Wechselschuldne
in einen Stand trikt, dem das Eingehen von Wechselgeschästen nicht erlaubtist.

III. Gegenstand.

8.9.
Wechsel konnen nur uber Geldsummen, nich über Handlungen und andere Gegenstände wirk-

sam ausgestellt werden.
IV. Form der Wechselbriese.

F. 10.

ein Instrument Wechselkrase haben, so muß darin enthalten seyn:
1) as eleri tErkidrung. deseiten für einen 356 welche durch die Erklärung, daß der Aus-

steller sich dem Wechselre mnterwerse, nicht ersett

2) die eigenhändige aneimn-1 des Ausstellers s Nne- Handlungsfimme, oder des dazu be:
sonders Bevollm
Die Unker 8mit kr ist ungulänglich.

3) der Name des Wechselaliubigers.

Wechsel auf kess. m—ö#uFenn lind ungäliig.
4 bem r—mz— ame und Wohnon dessen, d # Wechsel zahlen soll (das Bezoge-, ten) —— im Gonter 86 44n der Ausse

5) vn beene Angabe der Summe mit Buch6) d Jeit der Ausslellung nach 8 Mbuak'#
" ckf auchdont-giltnichtquOHeIIcschkm kadtkk # verändert seyn.

*7 il.Gewohnllch sind in Wechseln noch enthalte

1) der Vorname des Ausslellers, ves4rrldt und bev gezogenen Shn des Trafsaken.
2) der Ort und dir Zeit. wo und wenn der Wechsel gezahlt werden soll (ci. S. 81.,63.)

23) die Bezeichnung der Summe in Jahlen neben der Angabe in öhseo en.
4) die Müngsorte, in der gezoblt werden soll, und deren Curs. (ci. H. 86., 87.)
5) die Angabe, doß und wie die Valuta geleiste
6) binter dem Namen des Gläubigers die Worte „over
*) beym trafsirten Wechsel, die Bemerkung, ob dem megenen — künsilg oder gar nicht von dem

t Nachricht . 6) geaeben werden soll.e Supplirung dieser Siuche kann vom — immer verlangk werden, auch ohne vor-

ausgebengene Versprechen von seiner Seite,

4 12.
n Wechsel kann in allen Sprachen audgestellt werden, und der Aussteller kann sich damit, daß

n die Eree nicht verslehe, nicht schügen. Nur in Indenveutsch dars kein Wechsel gefaßt seyn.

F. 13.

Instrumente, die über andere Gegenfände, ols ekteri# auspestat ind, oder nicht alle in
10. bemerkien Gesordernisse baden, so wie die darauf verzeichnelen Indossamente und Acceptationen

nnin immer als Schuloscheine und sonstige Beweisurkunden Fe#ranh werden, wenn sie die dazu -
gemeinem Recht ersorderkichen Eigenscholten haden. Es gilt dann bey ihnen, lo wie auch bey de
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von Wechselunsahigen ausgeslellien Wechselbriesen die Bemerkung, daß und wie die Valuta berichkigl
worben, als Angabe der Causs debeud# spechalis, wo eine solche crlorderlich isl.

V. Wirkung des Wne im Allgemeinen.

e Wirkung des Wechsels im Allgemeinen i r des Wechsel-Schuldners zur schleu
aigsid dn bey Vermeidung des persönlichen Arreiles.

5. 15.
Wer seinen Namen unter einen Wechlel schreibt, wird ohne Unterschied, ob die Worte des Wech

sels auf die einsoche oder, die mehrsache Zahl lauten, ols Mitausstellerbran sobald er nicht aus-

drücklich bemerkt hat, in welcher andern uwter unterzeichnet haben wolle,

Jeder, der an einem Wechseigeschist Tbeil F#ssnn bat, bastet in der Regel sü### Gange.Fü#r die undter der Firma einer 4.— zubschg 1en Wechsetverbindlichkeiten haftet

jeder einzelne Gesellschaster, losern, er wechseT ist, wechselmaßig lurs Ganze. Rur ein sliller Ge-
fellschaster (associé en coinmandite) hastet nie wechselmaßig.

VI. Sertssichtsen eenver Wechselgesetze.
5.1

Alle bey einem r*P den Gerichten des uwtug verhandelten Wechselproceß vorkommen-
den Fragen werden in der Regel nach den inländischen Geseten brurkbeile.3 lollten ich auch die Theil-nehmer imAllgemeinen inen ausländischen Wrchlelnt unterworsen hab

F. 16.

de wird ein im Auslonde an einem Orte, wo Wechselrecht gilt, vorpenammeneg Wechleige-schafft, welchem die in dieser Wechselordnung vorgeschrieb enen Formen nicht genau beobachtetw
den, 0 * bekrachte!, wenn es nur die nach den Wechselgesetzen jenecs Orto ersorderliche Lru *

Auch wird ein Ausländer, der nach viehr S icchselanfibs % würde, als wechsel-sbig angesehen und behandelt, wenn er uern welschem er zur Zeit
der Eingrhung des Wechselgeschäste seinenheshe Wlrrpser bvn * war.

Iweiter Abschnitt.
en echegenen (trassirten) Wechseln.

1. Isiichten des Trassanten und Remittenten bey Schließung des Geschsseé.

#. 2.

Ueber die geeinge Mlichten des Wechselausstellerk (Trassantken) und bes Wechselempfän=
 Memittehten) enscheidet zunächst die zwischen beiben gelrossene Verabredung. Dis konn,

8 den akelenten Veweisarten, wenn das Geschäft uon * nem Drie, woes verpllicheete Mdvbler
5 durchcinen solchen abgeschlossen wurde, ouck vurbeinvon diesem ausgeslelltes und dem Wech-

K#, nanen sogleich ausgchämiglrn Zeugniß (Mirternoen 3) vouständig bewiesen werden.
C. 21.

In Ermangclung besonderer Derabredung isl der Trassont schundig, den versprochenen Werbsel

—’7 2.) Slunden nach Schliehung des Vertrogs vem Nemittenken geten Jahung der Valuts
einzuhän

An rterden Wechsel innerhalb der gesehlich oder verkragsmäßig beslimmten ZJeit nicht ous, so“

Waucht der Rem lenk ihn nicht mehr ongunehmen, kann vielmehr Erfat alles erweischen Schadens verlangen
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